
· 319 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Ausgedruckt am 23. 11. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXX, mit dem 
das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das 
Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienst­
rechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirt­
schaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1985, das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
und die Bundesforste-Dienstordnung 1986 

geändert werden . 

Der Nationalrat hat beschlossen: . 

Artikel I 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. 
Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 23711987, wird wie folgt geändert: 

1. § 46 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Beamte ist über alle ihm ausschließlich' 
aus seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen 
Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidi­
gung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaft­
lichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder 
im überwiegenden Interesse der Parteien geboten 
ist, gegenüber jedermann, dem er über solche Tat­
sachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen 
hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsver­
schwiegenheit). " 

2. § 46 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor einer 
Verwaltungsbehörde auszusagen und läßt sich aus 
der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der 
Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen 
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel­
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der 
Beamte von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der 
Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage 
abzuwägen, wobei der Zweck des Verfahrens sowie 
der dem Beamten allenfalls drohende Schaden zu 
berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die 
Entbindung unter der Voraussetzung aussprechen, 

daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, 
der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausge­
schlossen wird." 

3. § 46 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Die Dienstbehörde hat gemäß Abs. 3 zweiter bis 
vierter Satz vorzugehen." 

Artikel 11 

Das Richterdienstgesetz, BGBI. Nr.305/1961, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 237/1987, wird wie folgt geändert: 

§ 58 lautet: 

"Amtsverschwiegenheit 

§.58. (1) Der Richter ist über alle ihm ausschließ­
lich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewor­
denen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Inter­
esse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landes­
verteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im 
wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Ent­
scheidung oder im überwiegenden. Interesse der 
Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, dem er 
über solche Tatsachen nicht eine dienstliche Mittei­
lung zu machen hat, zur Verschwiegenheit ver­
pflichtet. 

(2) Hat der Richter vor Gericht oder vor einer 
Verwaltungs behörde auszusagen und läßt sich aus 
der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der 
Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen 
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel­
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der 
Richter von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der 
Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage 
abzuwägen, wobei der Zweck des Verfahrens sowie 
der dem Richter allenfalls drohende Schaden zu 
ber~cksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die 
Entbindung unter der Voraussetzung aussprechen, 
daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, 
der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausge­
schlossen wird. 
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2 319 der Beilagen 

(3) Läßt sich aus der Ladung nicht erkennen, daß 
der Gegenstand der Aussage der Amtsverschwie­
genheit unterliegen könnte, und stellt sich dies erst 
bei der Vernehmung des Richters heraus, so hat der 
Richter die Beantwortung weiterer Fragen zu ver­
weigern. Bei fortdauerndem Interesse an der Aus­
sage hat das Gericht oder die Verwaltungsbehörde 
die Entbindung des Richters von der Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit bei der Dienstbehörde zu 
beantragen. Die Dienstbehörde hat die Entschei­
dung nach den im Abs. 2 festgelegten Grundsätzen 
zu treffen. 

(4) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht 
im Verhältnis außer Dienst und im Ruhestand 
sowie nach Auflösung des Dienstverhältnisses 
unverändert fort. 

(5) Der Richter darf seine Ansicht über die von 
ihm zu erledigenden Rechtssachen außerdienstlich 
nicht äußern." 

Artikel III 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, 
BGBI. Nr. 302, zuletzt geändert durch die Kund­
machung BGBI. Nr. 61211986, wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 33 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Landeslehrer ist über alle ihm aus­
schließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt­
gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden 
Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, 
im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der 
Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, dem er 
über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mittei­
lung zu machen hat, zur Verschwiegenheit ver­
pflichtet (Amtsverschwiegenheit)." 

2. § 33 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Hat der Landeslehrer vor Gericht oder vor 
einer Verwaltungs behörde auszusagen und läßt 
sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand 
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen 
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel­
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der 
Landeslehrer von der Pflicht zur Amtsverschwie­
genheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse. -
an der Geheimhaltung gegen das Interesse an der 
Aussage abzuwägen, wobei der Zweck des Verfah­
rens sowie der dem Landeslehrer allenfalls dro­
hende Schaden zu berücksichtigen sind. Die 
Dienstbehörde kann die Entbindung unter der V or­
aussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von 
dem Teil der Aussage, der den Gegenstand dei' 
Entbindung bildet, ausgeschlossen wird." 

3. § 80 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Jede durch Beschluß der zur Durchfuhrung 
des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde ver­
fügte Suspendierung hat die Kürzung des Monats­
bezuges des Landeslehrers - unter Ausschluß der 
Haushaltszulage - auf zwei Drittel für die Dauer 
der Suspendierung zur Folge. Die zur Durchfüh­
rung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde 
kann auf Antrag des Landeslehrers oder von Amts 
wegen die Kürzung vermindern oder aufheben, 
wenn und soweit dies zur Aufrechterhaltung des 
notwendigen Lebensunterhaltes des Landeslehrers 
und seiner Familienangehörigen, für die er sorge­
pflichtig ist, unbedingt erforderlich ist." 

4. § 80 Abs. 6 und 7 lautet: 

,;(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung 
beziehungsweise gegen eine Entscheidung über die 
Verminderung (Aufhebung) der' Bezugskürzung 
hat keine aufschiebende Wirkung; über die Beru­
fung hat die landesgesetzlich hiefür zuständige 
Behörde ohne mündliche Verhandlung zu entschei­
den. 

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Lan­
deslehrers vermindert oder aufgehoben, so wird 
diese Verfügung mit dem Tage der Antragstellung 
wirksam." 

Artikel IV 

Das Land- und forstwirtschaftliehe Landesleh­
rer-Dienstrechtsgesetz 1985, BGBI. Nr.296, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 33 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Lehrer ist über alle ihm ausschließlich 
aus seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen 
Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidi­
gung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaft­
lichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder 
im überwiegenden Interesse der Parteien geboten 
ist, gegenüber jedermann, dem er über solche Tat­
sachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen 
hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsver­
schwiegenheit). " 

2. § 33 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Hat der Lehrer vor Gericht oder vor einer 
Verwaltungsbehörde auszusagen und läßt sich aus 
der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der 
Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen 
könnte, so hat er dies seiner Dienstbehörde zu mel­
den. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der 
Lehrer von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der 
Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage 
abzuwägen, wobei der Zweck des Verfahrens sowie 
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. der dem Lehrer allenfalls drohende Schaden zu 
berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die 
Entbindung unter der Voraussetzung aussprechen, 
daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, 
der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausge­
schlossen wird." 

3. § 88 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Jede durch Beschluß der zur Durchführung 
des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde ver­
fügte Sus,pendierung hat die Kürzung des Monats­
bezuges des Lehrers - unter Ausschluß der Haus­
haltszulage - auf zwei Drittel für die Dauer der 
Suspendierung zur Folge. Die zur Durchführung 
des Disziplinarverfahrens berufene Behörde kann 
auf Antrag des Lehrers oder von Amts wegen die 
Kürzung vermindern oder autheben, wenn und 
soweit dies zur Aufrechterhaltung des notwendigen 
Lebensunterhaltes des Lehrers und seiner Familien­
angehörigen, für die ersorgepflichtig ist, unbedingt 
erforderlich ist." 

4. § 88 Abs. 6 und 7 lautet: 

,,(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung 
beziehungsweise gegen eine Entscheidung über die 
Verminderung (Aufhebung) der Bezugskürzung 
hat keine aufschiebende Wirkung; über die Beru­
fung hat die landesgesetzlich hiefür zuständige 
Behörde ohne mündliche Verhandlung zu entschei­
den. 

(7) Wird die Bezug~kürzung auf Antrag des Leh­
rers vermindert oder aufgehoben, so wird diese 
Verfügung mit dem Tage der AntragsteIlung wirk­
sam." 

Artikel V 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. 
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 238/1987, wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

,,§ 44 Abs. 3 und § 46 Abs. 1 bis 4 BDG 1979, 
BGBI. Nr. 333, sind sinngemäß anzuwenden." 

Artikel VI 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. 
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 237/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Der Bedienstete kann die Befolgung einer 
Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder 
von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist 
oder die Befolgung gegen strafgesetzliche V or­
schriften verstoßen würde. 

(3) Hält der Bedienstete eine Weisung eines Vor­
gesetzten aus einem anderen Grund für rechtswid-

rig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im 
Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme han­
delt, vor Befolgung der Weisung seine Bedenken 
dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat 
eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widri­
genfalls sie als zurückgezogen gilt." 

2. Im § 7 erhalten die bisherigen Abs. 2 und 3 die 
Bezeichnung ,,(4)" und ,,(5)". 

3. § 9 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bedienstete ist über alle ihin ausschließ­
lich aus seiner dienstlichen Tätigkeit bekanntge­
wordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden 
Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, 
im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der 
Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, de!ll er 
über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mittei­
lung zu machen hat, zur Verschwiegenheit ver­
pflichtet. Der Bedienstete hat das Dienstgeheimnis 
auch nach Ende des Dienstverhältnisses zu wah­
ren." 

Artikel VII 

Kürzungen des M6natsbezuges, die gemäß § 80 
Abs. 4 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes ·1984 
und § 88 Abs. 4 des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 vor dem 
1. Dezember 1987 verfügt worden sind, werden 

. durch die Neufassung dieser Gesetzesbestimmun­
gen im Art. III und IV dieses Bundesgesetzes nicht 
berührt. Auf solche Kürzungen ist § 13 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 30. November 
1987 geltenden Fassung weiterhin anwendbar. 

Artikel VIII 

(1) Es treten in Kraft: 
1. Art. III Z 3 und 4, Art. IV Z 3 ünd 4 und 

Art. VII mit 1. Dezember 1987, 
2. die übrigen Bestimmungen dieses Bundesge­

setzes mit 1. Jänner 1988. 

(2) Mit der Vollziehung der Art. I, 11, V und VI 
dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung, in 
Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbe­
reich eines Bundesministers betreffen, dieser Bun­
desminister betraut. 

(3) Hinsichtlich des Art. III ist mit der Wahrneh­
mung der dem Bund nach Art. 14 Abs. 8 B-VG 
zustehenden Rechte der Bundesminister für Unter­
richt, Kunst und Sport, hinsichtlich des Art. IV ist 
mit der Wahrnehmung der dem Bund nach 
Art. 14 a Abs.6 B-VG zustehenden Rechte der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betraut. 

2 
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VORBLATT 

Problem: 

1. Durch die B-VG-Novelle BGBI. Nr. 285/1987 werden die Bestimmungen über die Amtsverschwie­
genheit geändert. Die derzeit geltenden einschlägigen dienstrechtlichen Bestimmungen stehen d"!,mit nicht 
im Einklang. 

2. Die Bestimmungen des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 und des Land- und forstwirtsc~aft­
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 über die Bezugskürzung bei der Suspendierung widerspre­
chen dem Bestimmtheitsgebot des Art. 18 Abs. 1 B-VG. 

Ziel: 

Anpassung der dienstrechtlichen Bestimmungen an das B-VG. 

Inhalt: 

Anpassung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, des Richterdienstgesetzes, des Landeslehrer­
Dienstrechtsgesetzes 1984, des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und der Bundesforste-Dienstordnung 1986 an das B-VG. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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Erläuterungen 

Die Änderung des Art. 20 Abs. 3 B-VG durch die 
B-VG-Novelle BGB!. Nr.285/1987 erfordert eine 
Anpassung der dienstrechtlichen Bestimmungen 
über die Amtsverschwiegenheit. Künftig soll nicht 
mehr jedes Geheimhaltungsinteresse einer Gebiets­
körperschaft, sondern sollen nur mehr die taxativ 
aufgezählten Interessen eine Geheimhaltung recht­
fertigen. Hinsichtlich der Interpretation der einzel­
nen Interessentatbestände wird auf die entspre­
chenden Ausführungen zu Art. I Z 1 in der Regie­
rungsvorlage (39 der Beilagen zu den Stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates XVII. GP) 
verwiesen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
im Entwurf enthaltenen Regelungen gründet sich 
auf die Kompetenztatbestände Dienstrecht der 
Bundesbediensteten (Art. 10 Abs.1 Z 16 B-VG), 
Dienstrecht der Lehrer für öffentliche Pflichtschu­
len (Art. 14 Absc 2 B-VG) und Dienstrecht der Leh­
rer und Erzieher für öffentliche land- und forst­
wirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Art. 14 a 
Abs.3 lit. b B-VG). ' 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

Zu Art. I, III Z 1 und 2, IV Z 1 und 2 und VI Z 3 : 

Anpassung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
1979, des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, 
des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer­
Dienstrechtsgesetzes 1985 und der Bundesforste­
Dienstordnung 1986 an die Neuregelung der Amts­
verschwiegenheit im B-VG. 

Zu Art. 11: 

Die Änderung des Art. 20 Abs. 3 B-VG erfordert 
auch eine Novellierung des die Amtsverschwiegen­
heit der Richter regelnden § 58 des Richterdienst­
gesetzes; seine Textierung war schon bisher mit 
dem Art. 20 Abs. 3 B-VG abgestimmt. Dies hat sich 
als zweckmäßig erwiesen, weil im Bereich der 
Justizverwaltung, soweit sie durch monokratische 
Justizverwaltungsorgane ausgeübt wird, sowohl 
Art. 20 Abs. 3 B-VG als auch § 58 RDG zur 
Anwendung kommen können. Um Auslegungs­
schwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt sich die 
Anpassung des § 58 RDG an Art. 20 Abs. 3 B-VG. 

Der bisher im Abs. 1 des § 58 enthaltene Geset­
zesvorbehalt soll entfallen, weil einfachgesetzliche 
Sonderregelungen ohnedies durch den Gesetzes­
vorbehalt des Art. 20 Abs, 3 erster Satz B-VG abge­
deckt sind. Eine Änderung der Rechtslage tritt 
dadurch nicht ein, und es sind somit auch hinkünf­
tig sämtliche Ausnahmeregelungen zu beachten (zB 
§ 13 Abs. 1 des Amtshaftungsgesetzes, § 11 Abs. 1 
des Organhaftpflichtgesetzes und § 74 Abs. 3 des 
Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953). 

Überdies sollten die im Richterdienstgesetz bis­
her fehlenden Bestimmungen über das Verfahren 
zur Entbindung von der Amtsverschwiegenheit ein­
gefügt werden. Hiebei wäre im wesentlichen auf 
die bewährten Regelungen des § 46 Abs. 3 und 4 
BOG 1979 zurückzugreifen. 

Die Abs. 4 und 5 des § 58 RDG entsprechen 
weitgehend den bisherigen Bestimmungen des § 58 
Abs.3 und 4 RDG. 

Zu Art. III Z 3 und 4 und IV Z 3 und 4: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 3. Dezember 1986, G 88/86-8, § 112 Abs.4 
BOG 1979 in der Fassung des Art. I Z 10 des Bun­
desgesetzes BGBI. Nr. 137/1983 mit Ablauf des 
30. November 1987 als verfassungswidrig aufgeho­
ben. Schon mit Erkenntnis vom 6. Oktober 1986, 
G 13/86-8, hatte der Verfassungsgerichtshof fest­
gestellt, daß § 112 Abs. 2 BOG 1979 (dieser war im 
wesentlichen inhaltsgleich mit dem nunmehr aufge­
hobenen § 112 Abs.4) verfassungswidrig war. Die 
Aufhebung ist in bei den Fällen damit begründet 
worden, daß die angefochtene Bestimmung die 
unbestimmte Ermächtigung für· die zuständigen 
Behörden enthielt, eine Kürzung der Bezüge des 
suspendierten Beamten bis auf zwei Drittel zu ver­
fügen. Damit habe diese Regelung dem Bestimmt­
heitsgebot des Art. 18 Abs. 1 B-VG widersprochen 
und sei daher aufzuheben gewesen. 

§ 112 Abs. 4, 6 und 7 BOG 1979 ist durch Art. V· 
der 46. Gehaltsgesetz-Novelle" BGBL Nr. 237/ 
1987, in verfassungskonformer Weise geändert 
worden. Diese Neuregelung soll nun in die inhalt­
lich korrespondierenden Bestimmungen des LOG 
1984 und des LLDG 1985 übernommen werden. 
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Durch die Neufassung soll die Kürzung des 
Monatsbezuges des Landeslehrers - unter Aus­
schluß der Haushaltszulage - auf zwei Drittel für 
die Dauer der Suspendierung bereits ex lege mit 
der Verfügung der Suspendierung eintreten.' Die 
für die Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufene Behörde soll jedoch die Möglichkeit 
haben, auf Antrag des Landeslehrers oder von Amts 
wegen die Kürzung zu vermindern oder aufzuhe­
ben, wenn Und soweit d~es zur Aufrechterhaltung 
des notwendigen Lebensunterhaltes des Landesleh­
rers und seiner Familienangehörigen, für die er sor­
gepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist; 

. Zu Art. V: 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948 enthielt 
bisher keine Regelung der Entbindung von der 
Amtsverschwiegenheit. 

Dieser uribefriedigende Zustand soll durch einen 
Verweis auf die für die Bundesbeamten geltende 
Regelung beseitigt werden. Die Verweisung ist hin­
sichtlich der Dienstbehörde so zu verstehen, daß 
diejenige Dienststelle zuständig sein soll,' die im 
Falle eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis­
ses des betroffenen Bediensteten als Dienstbehörde 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 10 der Dienstrechtsver­
fahrensverordnung 1981 einzuschreiten hätte. 

Zu Art. VI Z 1 und 2: 

Durch· Z 1 soll die Vorgangsweise für den Fall, 
daß der Bedienstete eine Weisung für rechtswidrig 
hält, auch in ,der Bundesforste-Dienstordnung 1986 
geregelt werden. 

Durch Z 2 erfolgt die wegen der neuen Abs.2 
und 3 des § 7 notwendige Umbenennung der bishe­
rigen Abs .. 2 und 3 in Abs. 4 und 5. 

Zu Art. VII: 

Durch diesen Artikel wird klarge~tellt, daß die 
Neuregelung des § 80 Abs .. 4 LDG 1984 und § 88 
Abs.4 LLDG 1985 für jene. Kürzungen des 
Monatsbezuges keine Änderung bewirkt, die nach 
der bisherigen Fassung dieser Bestimmungen ver­
fügt worden sind. 

Zu Art. VIII: 

Abs. 1 enthält jene Bestimmungen, die gleichzei­
tig mit der B-VG-Novelle BGBI. Nr. 285/1987 in 
Kraft treten. Abs. 2 sieht vor, daß § 80 Abs. 4, 6 
und 7 LDG 1984 und § 88 Abs. 4, 6 und 7 LLbG 
1985 gleichzeitig mit dem geänderten § 112 Abs. 4, 
6 und 7 BDG 1979 in Kraft treten. 

\ 
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Textgegenüberstellung 

neu alt 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

Art. I: 

§ 46. (1) Der Beamte ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfas­
senden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen 
Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist, gegen­
über jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu 
machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsverschwiegenheit). 

(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde auszusa­
gen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aussage 
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienstbe­
hörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Beamte von der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an 
d~r Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, wobei der 
Zweck des Verfahrens sowie der dem Beamten allenfalls drohende Sc\:laden zu 
berücksichtigen sind; Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der V oraus­
setzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, der den 
Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 

(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, daß der Gegenstand 
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich dies 
erst bei der Aussage des Beamten heraus, so hat der Beamte die Beantwortung 
weiterer Fragen zu verweigern. Hält die vernehmende Behörde die Aussage für 
erforderlich, so hat sie die Entbindung des Beamten von der Pflicht zur Amtsver­
schwiegenheit zu beantragen. Die Dienstbehörde hat gemäß Abs. 3 zweiter bis 

. vierter Satz vorzugehen. 

§ 46. (1) Der Beamte hat über alle ihm 'ausschließlich aus seiner amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse 
einer Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, 
dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen hat, 
Stillschweigen zu bewahren (Amtsverschwiegenheit). 
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(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde auszusa- ~ 

gen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aussage ~ 
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienstbe- g 
hörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Beamte von der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an 
der Geheimhaltung gegen das Interesse an, der Aussage abzuwägen. Dabei ist 
der Zweck des Verfahrens sowie der dem Beamte,n allenfalls drohende Schaden 
zu berücksichtigen. Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der Voraus­
setzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von jenem Teil der Aussage, der den 
Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 

(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, daß der Gegenstand 
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich dies 
erst bei der Aussage des Beamten heraus, so hat der Beamte die Beantwortung 
weiterer Fragen zu verweigern. Hält die vernehmende Behörde die Aussage für 
erforderlich, so hat sie die Entbindung des Beamten von der Pflicht zur Amtsver­
schwiegenheit zu beantragen. Die Dienstbehörde hat gemäß Abs. 3 zweiter bis 
fünfter Satz vorzugehen. 
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Richterdienstgesetz 

Art. 11: 

Amtsverschwiegenheit 

§ 58. (1) Der Richter ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfas­
senden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen 
Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist, gegen­
über jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine dienstliche Mitteilung 
zu machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(2) Hat der Richter vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde auszusa­
gen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aussage 
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienstbe" 
hörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Richter von der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an 
der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, wobei der 
Zweck des Verfahrens sowie der dem Richter allenfalls drohende Schaden zu 
berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der Voraus­
setzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, der den 
Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 

(3) Läßt sich aus der Ladung nicht erkennen, daß der Gegenstand der Aussage 
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich dies erst bei der 
Vernehmung des Richters heraus, so hat der Richter die Beantwortung weiterer 
Fragen zu verWeigern. Bei fortdauerndem Interesse an der Aussage hat das 
Gericht oder die Verwaltungs behörde die Entbindung des· Richters von der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bei der Dienstbehörde zu beantragen. Die 
Dienstbehörde hat die Entscheidung nach den im Abs. 2 festgelegten Grundsät­
zen zu treffen. 

(4) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht im Verhältnis außer Dienst 
und im Ruhestand sowie nach Auflösung des Dienstverhältnisses unverändert 
fort. 

(5) Der Richter darf seine Ansicht über die von ihm zu erledigenden Rechtssa­
chen außerdienstlich nicht äußern. 

Amtsverschwiegenheit 

§ 58. (1) Der Richter ist, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur Ver­
schwiegenheit über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit 
bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse 
einer Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist. 

(2) Eine Ausnahme von dieser Bestimmung tritt nur insoweit ein, als der Rich­
ter für einen bestimmten Fall von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit 
entbunden wird. 

(3) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht auch im Verhältnis außer 
Dienst und im Ruhestand sowie nach Auflösung des Dienstverhältnisses unver­
ändert fort. 

(4) Der Richter darf seine Ansicht über die von ihm zu erledigende Rechtssa­
che außerdienstlich nicht äußern. 
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Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 

Art. III Z 1 und 2: 

§ 33. (1) Der Landeslehrer ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfas­
senden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen 
Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist, gegen­
über jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu 
machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsverschwiegenheit). 

(3) Hat der Landeslehrer vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde aus­
zusagen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aus_ 
sage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienst­
behörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Landeslehrer 
von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das 
Interesse an der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, 
wobei der Zweck des Verfahrens sowie der dem Landeslehrer allenfalls dro­
hende Schaden zu berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die Entbin­
dung unter der Voraussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von dem Teil 
der Aussage, der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 

Art. III Z 3 und 4: 

§ 80. (4) Jede durch Beschluß der zur Durchführung des Disziplinarverfah­
rens berulenen Behörde verfügte Suspendierung hat die Kürzung des Monatsbe­
zuges des Landeslehrers - unter Ausschluß der Haushaltszulage - auf zwei 
Drittel für die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufene Behörde kann auf Antrag des Landeslehrers oder 
von Amts wegen die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und soweit dies 
zur Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes des Landeslehrers 
und seiner Familienangehörigen, für die er sorgepflichtig ist, unbedingt erforder­
lich ist. 

§ 33. (1) Der Landeslehrer hat über alle ihm ausschließlich aus seiner amtli­
chen Tätigkeit bekanntgew,ordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Inter­
esse einer Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist, gegenüber jeder­
mann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen 
hat, Stillschweigen zu bewahren (Amtsverschwiegenheit). 

(3) Hat der Landeslehrer vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde aus­
zusagen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aus­
sage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienst­
behörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Landeslehrer 
von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das 
Interesse an. der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen. 
Dabei ist der Zweck des Verfahrens sowie der dem Landeslehrer allenfalls dro­
hende Schaden zu berücksichtigen. Die Dienstbehörde kann die Entbindung 
unter der Voraussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von jenem Teil der 
Aussage, der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 

§ 80. (4) Durch Beschluß der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufenen Behörde kann für die Dauer der Suspendierung die Kürzung des 
Monatsbezuges - unter Ausschluß der Haushaltszulage - bis auf zwei Drittel 
verfügt werden. 
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(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung beziehungsweise gegen eine Ent­
scheidung über die Verminderung (Aufhebung) der Bezugskürzung hat keine 
aufschiebende Wirkung; über die Berufung hat die landesgesetzlich hiefür 
zuständige Behörde ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. 

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Landeslehrers vermindert oder 
aufgehoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der AntragsteIlung wirk­
sam. 

alt 

(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung bzw. eine Bezugskürzung hat 
keine aufschiebende Wirkung; über die Berufung hat die landesgesetzlich hiefür 
zuständige Behörde zu entscheiden. 

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Landeslehrers aufgehoben oder 
vermindert, so wird diese Verfügung mit dem Tage der AntragsteIlung wirksam. 

Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 

Art. IV Z 1 und 2: 

§ 33. (1) Der Lehrer ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse d'er 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfas­
senden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen 
Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist, gegen­
über jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu 
machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsverschwiegenheit) . 

(3) Hat der Lehrer vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde auszusa­
gen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aussage 
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienstbe­
hörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Lehrer von der, 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an 
der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, wobei der 
Zweck des Verfahrens sowie der dem Lehrer allenfalls drohende Schaden zu 
berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der V oraus­
setzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, der den 
Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 

§ 33. (1) Der Lehrer hat über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse 
einer Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, 
dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu machen hat, 
Stillschweigen zu bewahren (Amtsverschwiegenheit). 

(3) Hat der Lehrer vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde auszusa­
gen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aussage 
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienstbe­
hörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Lehrer von der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an 
der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen. Dabei ist 
der Zweck des Verfahrens sowie der dem Lehrer allenfalls drohende Schaden zu 
berücksichtigen. Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der Vorausset­
zung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von jenem Teil der Aussage, der den 
Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 
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Art. IV Z 3 und 4: 

§ 88. (4) Jede durch Beschluß der zur Durchführung des Disziplinarverfah­
rens berufenen Behörde verfügte Suspendierung hat die Kürzung des Monatsbe­
zuges des Lehrers - unter Ausschluß der Haushaltszulage - auf zwei prittel 
für die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die zur Durchführung des Diszipli­
narverfahrens berufene Behörde kann auf Antrag des Lehrers oder von Amts 
wegen die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und soweit dies zur Auf­
rechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes des Lehrers und seiner Fami­
lienangehörigen, für die er sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist. 

(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung beziehungsweise gegen eine Ent­
scheidung über die Verminderung (Aufhebung) der Bezugskürzung hat keine 
aufschiebende Wirkung; über die Berufung hat die landesgesetzlich hiefür 
zuständige Behörde ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. 

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Lehrers vermindert oder aufgeho­
ben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der AntragsteIlung wirksam. 

alt 

§ 88. (4) Durch Beschluß der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufenen Behörde kann für die Dauer der Suspendierung die Kürzung des 
Monatsbezuges - unter Ausschluß der Haushaltszulage - bis auf zwei Drittel 
verfügt werden. 

(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung bzw. eine Bezugskürzung hat 
keine aufschiebende Wirkung; über die Berufung hat die landesgesetzlich hiefür 
zuständige Behörde zu entscheiden. . 

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Lehrers aufgehoben oder vermin­
dert, so wird diese Verfügung mit dem Tage der AntragsteIlung wirksam. 

. Vertragshedienstetengesetz 1948 

Art. V: 

§ 5. (1) Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, die ihm übertragenen Arbei­
ten und Verrichtungen fleißig und gewissenhaft nach bestem Wissen und Kön­
nen zu vollziehen. Er hat seinen Vorgesetzten und Mitbediensteten mit Achtung 
zu begegnen, die dienstlichen Anordnungen der Vorgesetzten zu befolgen, sich 
sowohl im Dienste wie außerhalb des Dienstes seiner Stellung angemessen und 
ehrenhaft zu betragen. Er hat das Dienstgeheimnis, auch nach Ende des Dienst­
verhältnisses, treu zu bewahren, die Dienststunden genau einzuhalten, nötigen­
falls seine Tätigkeit auch über die Dienststunden auszudehnen und vorüberge­
hend außerhalbdes ihm zugewiesenen Pflichtenkreises andere dienstliche Arbei­
ten auszuführen. § 44 Abs. 3 und § 46 Abs. 1 bis 4 BDG 1979, BGBI. Nr. 333, 
sind sinngemäß anzuwenden. . 

§ 5. (1) Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, die ihm übertragenen Arbei-
. ten und Verrichtungen fleißig und gewissenhaft nach bestem Wissen und Kön­

nen zu vollziehen. Er hat seinen Vorgesetzten und Mitbediensteten mit Achtung 
zu begegnen, die dienstlichen Anordnungen der Vorgesetzten zu befolgen, sich 
sowohl im Dienste wie außerhalb des Dienstes seiner Stellung angemessen und 
ehrenhaft zu betragen. Er hat das Dienstgeheimnis, auch nach Ende des Dienst­
verhältnisses, treu zu bewahren, die Dienststunden genau einzuhalten, nötigen­
falls seine Tätigkeit auch über die Dienststunden auszudehnen und vorüberge­
hend kußerhalb des ihm zugewiesenen Pflichtenkreises andere dienstliche Arbei­
ten auszuführen. § 44 Abs. 3 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBI. 
Nr. 333, ist sinngemäß anzuwenden. 
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Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Art. VI Z 1 und 2: 

§ 7. (2) Der Bedienstete kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn 
die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder 
die Befolgung gegen strafgesetzliehe Vorschriften verstoßen würde. . 

(3) Hält der Bedienstete eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen 
Grund für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug 
um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Befolgung der Weisung seine 
Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche Wei­
sung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt. 

(4) Die Bediensteten haben bei Besorgung des ihnen übertragenen Dienstes 
die für die einzelnen Dienstzweige etwa bestehenden oder künftig zu erlassen­
den besonderen Dienstvorschriften gewissenhaft einzuhalten. 

(5) Die Bediensteten haben beim Dienstantritt durch Handschlag zu geloben, 
die Gesetze der Republik Österreich stets einzuhalten, sich mit ganzer Kraft 
dem Dienst zu widmen, ihre Dienstobliegenheiten gewissenhaft, unparteiisch 
und uneigennützig zu erfüllen, jederzeit auf die Wahrung der Interessen des 
Bundes, im besonderen der Österreichischen Bundesforste, bedacht zu sein, die 
dienstlichen Anordnungen ihrer Vorgesetzten zu befolgen, das Dienstgeheimnis 
zu wahren und bei ihrem Verhalten in und außer Dienst sich ihrer Stellung 
angemessen zu betragen. über die Pflichtangelobung ist eine Niederschrift auf­
zunehmen, die der Bedienstete zu unterfertigen hat. 

Art. VI Z 3: 

§ 9. (1) Der Bedienstete ist über alle ihm ausschließlich aus seiner dienstlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfas- . 
senden Landesverteidigung, .der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen 
Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist, gegen­
über jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung zu 
machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Bedienstete hat das Dienst­
geheimnis auch nach Ende des Dienstverhältnisses zu wahren. 

§ 7. (2) Die Bediensteten haben bei Besorgung des ihnen übertragenen Dien­
stes die für die einzelnen Dienstzweige etwa bestehenden oder künftig zu erlas­
senden besonderen Dienstvorschriften gewissenhaft einzuhalten. 

(3) Die Bediensteten haben beim Dienstantritt durch Handschlag zu geloben, 
die Gesetze der Republik Österreich stets einzuhalten, sich mit ganzer Kraft 
dem Dienst zu widmen, ihre Dienstobliegenheiten gewissenhaft, unparteiisch 
und uneigennützig zu erfüllen, jederzeit auf die Wahrung der Interessen des 
Bundes, im besonderen der Österreichischen Bundesforste, bedacht zu sein, die 
dienstlichen Anordnungen ihrer Vorgesetzten zu befolgen, das Dienstgeheimnis 
zu wahren und bei ihrem Verhalten in und außer Dienst sich ihrer Stellung 
angemessen zu betragen. über diePflichtangeiobung ist eine Niederschrift auf­
zunehmen, die der Bedienstete zu unterfertigen hat. 

§ 9. (1) Der Bedienstete hat über jene dienstlichen und geschäftlichen Angele­
genheiten und Vorfälle im Dienst und im Betrieb, deren Geheimhaltung im 
Interesse des Bundes, insbesondere der Österreichischen Bundesforste, gelegen 
ist oder ausdrücklich angeordnet wurde oder deren Kenntnisnahme durch 
Unberufene zu einer Schädigung des Bundes, insbesondere der Österreichischen 
Bundesforste, führen könnte, gegenüber jedermann, dem er über eine solche 
Angelegenheit eine Mitteilung zu machen nicht verpflichtet ist, strengstes Still­
schweigen zu beobachten. Der Bedienstete hat das Dienstgeheimnis auch nach 
Ende des Dienstverhältnisses zu wahren. 
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